
 

 

 

 

Der Förderverein 
Zur Unterstützung der Institutsarbeit wurde im Juli 2009 der Verein zur Förde-

rung des Instituts für Deutsches und Europäisches Strafprozessrecht und Polizei-

recht der Universität Trier (ISP) e.V. gegründet. Der Förderverein ist als gemein-

nützig anerkannt und im Vereinsregister unter der Nr. 40457 beim Amtsgericht 

Wittlich eingetragen. Zudem ist er in die Verzeichnisse gemeinnütziger Einrich-

tungen der Oberlandesgerichte Koblenz, Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) und 

Naumburg (Sachsen-Anhalt) sowie in der Liste der Empfänger von Geldauflagen 

in Ermittlungs-, Straf- und Gnadenverfahren der Justiz des Landes Nordrhein-

Westfalen bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf (Kennziffer in der Onli-

ne-Datenbank: E-08406) eingetragen und insoweit berechtigt, Gelder zu empfan-

gen. 

Die Arbeit des Instituts ist auf die finanzielle Unterstützung durch Spenden, Mit-

gliedsbeiträge, Geldauflagen etc. angewiesen. Neue Vereinsmitglieder sind je-

derzeit willkommen. 

 

 

 

Der Förderverein wird von RA und FAStR Prof. Dr. Björn Gercke (1. Vorsitzen-

der), Prof. Dr. Volker Krey (2. Vorsitzender) sowie Prof. Dr. Mark A. Zöller (In-

stitutsdirektor) geleitet. 

 

Kontaktadresse:  

Verein zur Förderung des Instituts für Deutsches und Europäisches Strafprozess-

recht und Polizeirecht der Universität Trier (ISP) e. V.  

Universität Trier     Telefon:  0651 201-2598 

Fachbereich Rechtswissenschaft   Fax:   0651 201-3924 

Universitätsring 15     E-Mail:  info@isp.uni-trier.de 

54286 Trier 

Bankverbindung für Spenden, Geldauflagen, Mitgliedsbeiträge etc. 

 

IBAN: DE13 58 58 00 74 05 22 80 13 00 

BIC:   DRESDEFF585 
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